
§ 6

§ 6 
 
Der Erwerb der Lehrbefähigung für Volksschulen, Sonderschulen, berufliche Schulen, Realschulen und 
Gymnasien sowie die Übertragung eines Lehramtes werden für die Angehörigen von Orden und religiösen 
Kongregationen an keine anderen Bedingungen geknüpft als für Laien.


